
■ Nachtragshaushalt 2022 der Georg Deuringer’schen Stiftung
Aufgrund des Art.20 Abs. 3 BayStG i. V. m. Art. 63 Abs. 2 S. 1
Nr. 1 Bst. b, Art. 68 Abs. 2 Nr. 1,2 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Georg Deuringer’sche
Stiftung folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2022.

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hier-
mit festgesetzt; dadurch werden die folgenden Veränderun-
gen vorgenommen.

§ 2
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar
2022 in Kraft.

Kempten (Allgäu), den 25.10.2022
Stadt Kempten (Allgäu)

In Vertretung
Erna-Kathrein Groll
Dritte Bürgermeisterin

II.
Am 29. September 2022 hat der Stadtrat der Stadt Kempten
(Allgäu) die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtrags-
haushaltsplan 2022 der Deuringer’schen Stiftung beschlos-
sen. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom
25. Oktober 2022 Nr.1222-3/12/2 die Haushaltssatzung
rechtsaufsichtlich gewürdigt. Eine rechtsaufsichtliche Ge-
nehmigung war nicht erforderlich, da die Nachtragshaus-
haltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile
enthält.

III.
Die Nachtragshaushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur
amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung des
nächsten Jahres beim Sachgebiet Haushalt der Stadtverwal-
tung Kempten (Allgäu), im Verwaltungsgebäude Rathaus-
platz 22 - Zimmer 240, während der Geschäftszeiten, öffent-
lich zur Einsichtnahme aus.

Nr. 31/22, Mittwoch, 2. November 2022
Herausgegeben von der Stadt Kempten (Allgäu)

Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/digital

Die (0831) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

erhöht/
reduziert
um EUR

und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

gegenüber
bisher in EUR

auf nunmehr
in EUR
verändert

im Vermögens-
haushalt

In den Einnahmen 0 24.600 24.600

In den Ausgaben 65.000 0 65.000

zzgl. Entnahme aus
der Rücklage

40.400 0 40.400

zzgl. Zuführung
zur Rücklage

– 24.600 24.600 0


